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RS OGH 1973/6/20 3Ob116/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1973

Norm

EO §7 Ac

EO §7 C

EO §54

EO §55

Rechtssatz

Wie die Bewilligung der Exekution zugunsten der einzelnen Raten nicht an die Voraussetzung einer besonderen

Behauptung geknüpft ist, kann auch die Bewilligung der Exekution zugunsten des infolge Nichtzahlung einer Rate fällig

gewordenen Gesamtkapitals nicht von dieser Voraussetzung abhängig sein (SZ 27/28).
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